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Verkehrsflächen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
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Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Planzeichenerklärung

Abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzungen)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl / GRZ

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

(gemäß Planzeichenverordnung v. 1990)

Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel" 

Kartengrundlage:Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Otterndorf

Jahr 2020C

Baugrenze

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg diesen Bebauungsplan Nr. 57 "Sonder-
gebiet Einzelhandel Grasberg West", bestehend aus der Planzeichnung sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen
als Satzung beschlossen.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg hat in seiner Sitzung am 15.05.2025 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 57 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ................... ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs.
2 BauGB in seiner Sitzung am ................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am ................... rechtsverbindlich geworden.

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Bebauungsplan Nr.
Gemeinde Grasberg

Ö. b. V. I. Bruns
................................................

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 12.09.2020). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

Bauverbotszone

Sichtdreieck

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)
geändert worden ist.
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176) geändert worden ist.
Die im Lärmgutachten aufgeführten DIN-Normen können bei der Gemeinde Grasberg eingesehen
werden.

Nachrichtliche Hinweise

Kampfmittel
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung vorliegt.
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Bomben, Mienen u. ä.) gefunden werden, so ist umgehend die zuständige
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdient zu benachrichtigen.

Bodendenkmale (archäologische Funde)
Sollten in der Erde Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie
Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, ist dies dem Landkreis Osterholz als untere Denkmalschutzbehörde, dem Landesamt für
Denkmalpflege oder der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen ist (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz). Zur Anzeige
von Bodenfunden ist jeder am Bau Beteiligte verpflichtet.
Altlasten
Gemäß Altlastenverzeichnis des Landkreises Osterholz sind im Planungsgebiet Altablagerungen und Altlasten nicht bekannt.
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Müllablagerungen, Altablagerungen bzw. Altstandorte (kontaminierte Betriebsflächen)
oder sonstige Boden- bzw. Grundwasserverunreinigungen festgestellt werden, ist der Landkreis Osterholz als Untere
Bodenschutzbehörde sofort zu benachrichtigen.
Besonderer Artenschutz

Nachrichtliche Übernahmen

Bauverbots- und Baubeschränkungszone entlang der L133
Außerhalb der Ortsdurchfahrten dürfen längs der Landes- oder Kreisstraßen gem. § 24 NStrG

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußersten Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr
bestimmten Fahrbahn,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen werden sollen,

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs sowie für
Werbeanlagen. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt (§ 24 Abs. 1 NStrG).

Im Übrigen ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der
Straßenbaubehörde, wenn

1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der Landes- oder Kreisstraßen in einer Entfernung
bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, errichtet oder
erheblich geändert werden sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten
über Zufahrten an Landes- oder Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder
anders genutzt werden sollen.

Sichtfelder
Die gekennzeichneten Sichtfelder sind oberhalb 0,80 m, gemessen ab Oberkante Fahrbahnmitte des Knotenpunktes, ständig
von jeglicher Art sichtversperrender bzw. sichtbehindernder Nutzung freizuhalten (§ 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 31  Abs. 2 
NStrG).

Gestaltung der nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken
Entsprechend § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind die nicht überbauten Flächen von
Baugrundstücken als Grünflächen anzulegen. Dementsprechend muss auf diesen Flächen der Anteil an Vegetation
überwiegen, so dass Steinflächen (Plattenbeläge, Pflasterungen, Schotterflächen etc.) nur in geringem, der Vegetation
deutlich untergeordnetem Maße zulässig sind. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 79 NBauO dar, die geahndet
werden kann.

Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-,

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie
oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Leuchten an und außerhalb von Gebäuden sind mit Leuchtmitteln zu versehen, die nach dem Stand der Erkenntnisse
und dem Stand der Technik die geringsten Beeinträchtigungen für Insekten verursachen. Dies gilt insbesondere bezüg-
lich der Lichtfarbe und der Temperatur der Leuchtmittel. Zudem müssen die Lampen folgende Anforderungen erfüllen:
· Vollständige Abschirmung gegenüber nicht zu beleuchtenden Räumen, vor allem dem oberen Halbraum (d. h. dem

freien Himmel),
· Abdichtung gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen,
· Verwendung von Leuchten deren Gehäusen sich nicht über 60 Grad Celsius erhitzen.
· Die Leuchten sind so niedrig wie möglich anzubringen.
Aus Sicherheitsgründen können Ausnahmen zugelassen werden, wobei Beleuchtungen mit rein weißem Licht unzulässig
sind.
Im Plangebiet ist der Betrieb von himmelwärts gerichteten Beleuchtungsanlagen, welche keine Sicherheits- oder Be-
leuchtungsfunktionen erfüllen (Skybeamer, Laserscheinwerfer, Reklamescheinwerfer oder ähnliche künstliche
Lichtquellen) unzulässig.

8. Immissionsschutz

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die im Sondergebiet angegebenen Emissionskontin-
gente LEK nach DIN 45691 weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 06.00 h) überschreiten.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel
den Immissionswert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet.
Die Emissionskontingente beziehen sich auf die Immissionsorte außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
Nr. 57 „Sondergebiet Einzelhandel Grasberg West“. Sie sind nicht binnenwirksam.
Wenn Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflächen in Anspruch nehmen, ist eine erneute Inan-
spruchnahme dieser Kontingente öffentlich-rechtlich auszuschließen (z. B. durch Baulast oder öffentlich-rechtlichen Ver-
trägen).
Nach DIN4109 ist im gesamten Plangebiet mindestens ein Schalldämm-Maß von 30 dB für die Fassaden schutzbedürf-
tiger Bebauungen einzuhalten.

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (siehe textliche Festsetzungen)

Höhenbezugstpunkt (6,00 m ü NHN)

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“
Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhandel" (§ 11 Abs. 2 BauNVO) ist die Errichtung von
Einzelhandelsbetrieben mit dem Kernsortiment periodischer Bedarf mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 2.650 m²
zulässig. Randsortimente sind bis zu einem Anteil von 10 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig.

Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 2 BauNVO sind im Sondergebiet allgemein zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Höhe baulicher Anlagen
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird im Sondergebiet auf 10,0 m begrenzt (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Gering-
fügige Überschreitungen durch untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Schornsteine, PV-Module) bis zu 2,0 m können im
Einvernehmen mit der Gemeinde zugelassen werden (§ 31 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO). Als Bezugspunkt gilt
der Höhenfestpunkt im nördlichen Teil des Plangebietes, welcher bei 6,00 m ü NHN liegt (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

2.2 Berechnung der Grundflächenzahl

Für die Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl ist das in dem Plangebiet festgesetzte Baugebiet maßgeblich (§ 19
Abs. 3 BauNVO).
Die Grundflächen von Nebenanlagen i. S. § 14 BauNVO in Form von baulichen Anlagen, bestehend aus Folien oder
Vliesen, welche mit Steinen bedeckt sind, sind bei der Ermittlung der Grundfläche (§ 19 Abs. 4 BauNVO) mitzurechnen.

3. Bauweise
In der abweichenden Bauweise (a) beträgt die zulässige Gebäudelänge maximal 100 m (§ 22 Abs. 4 BauNVO).
Hinsichtlich aller sonstigen Bestimmungen gelten die Vorschriften der offenen Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO).

4. Zulässigkeit von Garagen und Nebenanlagen
Stellplätze i. S. d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig, soweit sie landesrechtlichen Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 23 Abs. 5 BauNVO).
Im festgesetzten Sondergebiet ist die Errichtung von Werbeanlagen (i. S. d. § 14 BauNVO) nur an der Stätte der Leistung
zulässig.

5. Nutzung der Solaren Strahlungsenergie durch Photovoltaik
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die nutzbaren Dachflächen der baulichen Hauptanlagen inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen ab einer Dachfläche von 50 m² zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen
zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).
Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu
realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB).

6. Grünordnung

6.1 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist spätestens in der auf
die Inbetriebnahme des Vorhabens folgenden Pflanzperiode jeweils eine einreihige Strauchhecke gemäß Artenliste und
Mindestqualität anzulegen.
Artenliste:
Sträucher: Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus
nigra), Hundsrose (Rosa canina), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), SaI-Weide (Salix
caprea) als verpflanzter Strauch mit 3 Trieben und einer Höhe von 60-100 cm. Der Pflanzabstand der Sträucher zueinan-
der beträgt 1,5 m.
Die Bepflanzung ist durch den jeweiligen Grundstückseigentümer in der auf die Rohbauabnahme folgenden Pflanzperio-
de durchzuführen. Alle anzulegenden Gehölzbestände sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch Nachpflanzungen
auf demselben Grundstück mit Gehölzen gleicher Art zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a/b BauGB).

6.2 Straßenbaumpflanzungen
Im Bereich der festgesetzten Straßenverkehrsfläche (Planstraße) ist pro 250 m² vollversiegelte Straßenverkehrsfläche in
der auf die Fertigstellung der verkehrstechnischen Erschließungsanlagen folgenden Pflanzperiode durch die
Grundstückseigentümer ein Laubbaum (z. B. Stieleiche, Winterlinde, Feldahorn, Eberesche; Mindestqualität: Hochstamm,
12 - 14 cm Stammumfang) zu pflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungen müssen
durch standortgerechte, einheimische Baumarten erfolgen und die Bepflanzung mit Zierformen der jeweiligen Gehölze ist
ausgeschlossen.

6.3 Stellplatzbegrünung

Innerhalb der Stellplatzflächen ist pro 10 Stellplätze ein standortgerechter, einheimischer Laubbaum (z. B. Spitzahorn,
Eberesche, Stieleiche; Qualität: Hochstamm, 10 - 12 cm Stammumfang) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten (§ 9
Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Die Bepflanzung mit Zierformen der jeweiligen Gehölze ist ausgeschlossen.
Die Bepflanzung ist durch den jeweiligen Grundstückseigentümer in der auf die Fertigstellung der Stellplatzanlage
folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch
Nachpflanzungen auf demselben Grundstück mit Gehölzen gleicher Art zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a/b BauGB).

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg hat in seiner Sitzung am ................... dem Entwurf des Bebauungspla-
nes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer
der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der
Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ........................ bis .................. auf der Internetseite der Gemeinde Gras-
berg www.grasberg.de veröffentlicht. Zusätzlich lag der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung während der Dauer
der Veröffentlichungsfrist im Rathaus der Gemeinde Grasberg öffentlich aus.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasberg hat in seiner Sitzung am .................... dem geänderten Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  be-
schlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des
Bebauungsplanes mit der Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ........................ bis .................. auf der Internet-
seite der Gemeinde Grasberg www.grasberg.de veröffentlicht. Zusätzlich lag der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begrün-
dung während der Dauer der Veröffentlichungsfrist im Rathaus der Gemeinde Grasberg öffentlich aus.

H. max.: maximale Höhe baulicher Anlagen

(Zugleich teilweise Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 14 „Gewerbegebiet Wörpedorfer Straße“
und Nr. 34 „Gewerbegebiet Zeisner“)
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Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (siehe textliche Festsetzungen)
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